
I
m Kontext einer Praxisvergröße-
rung steht jeder Praxisinhaber 
früher oder später vor Überlegun-

gen zur Erweiterung seines Zahnärzte-
teams. Sobald ein Kollege gefunden ist,
mit dem es menschlich und fachlich 
passen könnte, stellt sich die Frage 
der formellen Vereinbarung. Eine theo-
retisch denkbare Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG) mit Kapitalbeteili-
gung ist von etablierten Praxisinhabern 
in der Regel nicht gewollt und wäre 
rein wirtschaftlich in den meisten Fäl-
len auch nicht sachgerecht. Es ver-
bleiben also die zwei Möglichkeiten: 
– Anstellungsverhältnis oder
– Berufsausübungsgemeinschaft ohne

Kapitalbeteiligung. 

Für die Entscheidungsfindung gibt es
kein Patentrezept. In der Beratung geht 
es darum, den Beteiligten zentrale Fra-
gen zu stellen, um im Ergebnis eine für
beide Seiten stimmige Lösung für die 
juristischen, finanziellen und persön-
lichen Aspekte zu entwickeln. 

Rechte und Pflichten

Rechtlich gesehen handelt es sich um
zwei vollkommen verschiedene For-
men der Zusammenarbeit, wobei es 
für beide Varianten Pro- und Contra-
Argumente gibt. So hat der Partner 
einer Berufsausübungsgesellschaft
zwingend elementare Rechte und auch
Pflichten, welche auch im Rahmen des

abzuschließenden Gesellschaftsver-
trages nicht ausgeschlossen werden
können. Hierzu gehören insbesondere
umfassende Einsichtsrechte in alle 
Unterlagen der Gesellschaft und Mit-
sprache- bzw. Entscheidungsrechte in
allen wesentlichen Punkten der ge-
meinsamen Berufsausübung (Gewinn-
verteilung, Aufnahme neuer Partner,
Änderung der Kündigungs- und Aus-
scheidensregelungen etc.). 

Genau diese, aus seiner Perspektive 
sehr weitgehenden Rechte möchte der
etablierte Praxispartner dem Einsteiger
häufig nicht so gerne einräumen. Im-
mer wieder ist zu beobachten, dass der
„Seniorpartner“ beispielsweise eigen-
mächtig größere Investitionsentschei-
dungen trifft, die vom Gemeinschafts-
praxisvertrag gar nicht abgedeckt sind.
Ob wissentlich oder unwissentlich sei
dahingestellt. Es kommt auch vor, dass
Einsichtsrechte in Praxiszahlen und 
Honorarstatistiken vernachlässigt wer-
den oder ein Partner aufgenommen 
wird, von dem man sich verlässliches
Desinteresse an unternehmerischen
Praxisthemen erhofft. 
Diese, dem Gesamterfolg der Praxis
nicht unbedingt zuträgliche Konstella-
tion ist beispielsweise dann anzutref-
fen, wenn eigentlich ein Anstellungs-
verhältnis sachlogisch passend wäre,
aufgrund von Formalien aber ungünstig
ist bzw. gar nicht infrage kommt (z.B.

HVM in Niedersachsen bzw. aufgrund
einer zu besetzenden überörtlichen
BAG). Oder die maximale Anzahl ange-
stellter Zahnärzte (möglich sind zwei
Voll- oder vier Teilzulassungen pro Part-
ner) schon erreicht ist. Gleichzeitig 
treffen den eintretenden Gesellschafter
auch weitreichende Verpflichtungen,
wie die uneingeschränkte persönliche
Haftung für Gesellschaftsverbindlich-
keiten. Zwar kann im Innenverhältnis
unter Umständen vereinbart werden,
dass ein Gesellschafter den anderen 
von Verbindlichkeiten freistellt. Jedoch
ist ein Gläubiger im Außenverhältnis 
an eine solche Absprache nicht gebun-
den. Je nach Solvenz des „Seniorpart-
ners“ kann daraus ein erhebliches wirt-
schaftliches Risiko für den neu eintre-
tenden Partner entstehen. 

Konkurrenzschutz und Abfindung

Bei Aufnahme eines Gesellschafters be-
steht die Möglichkeit, einen nachver-
traglichen Konkurrenzschutz vereinba-
ren zu können. Es ist darauf zu achten,
dass die Dauer nicht mehr als zwei 
Jahre umfasst und sich die räumliche 
Erstreckung auf den wesentlichen Ein-
zugsbereich der Praxis beziehen muss.
Während die Gerichte bei einer zu 
weiten zeitlichen Ausdehnung den Kon-
kurrenzschutz auf das zulässige Maß 
reduzieren, erklären sie Klauseln, deren
räumliche Erstreckung ihnen als zu weit
erscheint, in Gänze für nichtig. Mit der
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Folge, dass der Konkurrenzschutz insgesamt entfällt. Es
empfiehlt sich daher, auf Formulierungen zu verzichten,
die einen Kilometer-Radius zugrunde legen und statt-
dessen einen Ausdruck einer Landkarte zum Vertrag zu
nehmen und dort den tatsächlichen wesentlichen Ein-
zugsbereich der Praxis zu kennzeichnen. 
Auch im Rahmen eines Arbeitsvertrages kann ein nach-
vertraglicher Konkurrenzschutz vereinbart werden. Al-
lerdings hat der Arbeitgeber bei der Abfassung einer 
solchen Regelung einige Formalien zu beachten und 
zudem dem Angestellten für die Dauer des Konkurrenz-
schutzes eine Karenzentschädigung zu zahlen. 
Grundlegende Unterschiede zwischen dem Anstellungs-
und dem Gesellschaftsverhältnis bestehen auch in Be-
zug auf die Abfindungsregelungen. Während der an-
stellende Zahnarzt seinem Angestellten in aller Regel
ohne die Zahlung einer Abfindung kündigen kann, muss
im Rahmen eines Gesellschaftsvertrages insbesondere
bei der Vereinbarung eines nachvertraglichen Konkur-
renzschutzes auch über die evtl. Zahlung einer Abfin-
dung und deren Berechnungsweg nachgedacht werden. 

Trennung – Kündigung 

Im Anstellungsvertrag wird in aller Regel eine Probezeit
vereinbart, in deren Verlauf beide Vertragsparteien prü-
fen können, ob die Zusammenarbeit auf Dauer erfolg-
reich sein kann. Kommt es später zu einer Kündigung – 
im Rahmen vereinbarter bzw. gesetzlicher Fristen – ver-
lässt der Angestellte die Praxis. Für Praxispartner gelten
wesentlich komplexere Rechtsvorschriften, die den Um-
fang dieses Beitrags sprengen würden. Nur so viel: Für 
die Partner einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts gilt
das sog. „Hinauskündigungsverbot“, welches zur Folge
hat, dass der Gesellschafter, der gekündigt hat, die Praxis
verlassen muss. Um dies zu relativieren, ist bei Aufnahme
eines Partners ohne Kapitalbeteiligung die Vereinbarung
einer sog. „unternehmerischen Kennenlernphase“ üb-
lich, die zwei bis drei Jahre andauern kann und in 
deren Verlauf der Seniorpartner kündigen kann, ohne 
anschließend die eigene Praxis verlassen zu müssen. 

Vergütung 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist für beide Varian-
ten eine umsatzabhängige Vergütung angezeigt. Zu be-
achten ist jedoch, dass bei einem Anstellungsverhältnis
keine reine umsatzabhängige Vergütung vereinbart
werden darf, da ansonsten von einer Scheinselbststän-
digkeit ausgegangen werden muss. Praktikabel ist die
Vereinbarung eines Fix-Gehaltes, das dem Angestellten
eine verlässliche Grundsicherung bietet, ergänzt um
eine umsatzabhängige Vergütungskomponente. Wie
diese gestaltet werden kann wurde im Teil 3 der Fach-
beitragsserie „Praxisführung mit angestellten Zahnärz-
ten“, von Maike Klapdor, dargestellt, siehe ZWP – Aus-
gabe Juni 2011 (als E-Paper auf www.zwp-online.info
abrufbar).
Ein Gesellschafter kann hingegen keine Festvergütung
erhalten, da dies gegen seine Gesellschafterstellung
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sprechen würde. Der Gesellschafter
muss zudem zwingend (in einem gewis-
sen Rahmen) am Gewinn und auch am
etwaigen Verlust der Praxis beteiligt
sein. Andernfalls würden ihm das un-
ternehmerische Risiko und damit seine
Stellung als Gesellschafter abgespro-
chen, was elementare Folgen auf ver-
schiedenen Ebenen bis hin zu einem
Strafverfahren nach sich ziehen würde.
Unabhängig davon, ob es sich um An-
stellung oder Partnerschaft ohne Kapital
handelt: Die Erreichung attraktiver Ein-
kommensperspektiven hängt in jedem
Fall von einer stetig hohen Auslastung
der Behandlungskapazitäten, also dich-
ter Leistungserbringung, ab. Der Rest ist
Kalkulation und Verhandlungssache. 

Fazit

Grundsätzlich ist das Anstellungsver-
hältnis deutlich einfacher zu hand-
haben und bietet im Praxisalltag für 
alle Beteiligten mehr Klarheit, weil 
die Rollenverteilung im Vergleich zur 
Partnerschaft weniger Interpretations-
spielräume lässt. Wichtig ist es, die 
Weisungsbefugnisse des angestellten

Zahnarztes eindeutig zu regeln und im
gesamten Praxisteam ein respektvolles,
wertschätzendes Miteinander zu prä-
gen. Alles Weitere sind schlichtweg 
Fragen der praxisinternen Organisa-
tionsentwicklung, die systematisch ab-
gearbeitet werden können. 
Demgegenüber kann die Partnerschaft
ohne Kapital aufgrund ihrer „gefühlten
Unplausibilität“ (ein Partner hat kein
Geld investiert, trotzdem gelten auch
für ihn umfängliche Rechte und Pflich-
ten eines Selbstständigen) im Praxisall-
tag hinderliche Unklarheiten verursa-
chen. Sowohl – wie oben ansatzweise
dargestellt – auf Partnerebene als auch 
im Zusammenspiel mit den Mitarbei-
tern. Sofern die Sachlage für eine Part-
nerschaft ohne Kapital spricht, ist es 
insofern sinnvoll, gezielt vorzubeugen.
Zum Beispiel durch einvernehmlich
festgelegte Praxis-Zukunftsziele, die
Anreicherung der neuen Partnerposi-
tion mit unternehmerischen Teilauf-
gaben und regelmäßige Partnerbespre-
chungen, in denen auch Zahlen und
Führungsfragen thematisiert werden.
Auf dieser Basis ergibt sich ein kraft-

voller, loyaler Schulterschluss der Part-
ner – und damit wertvolle Klarheit in 
den Führungsstrukturen zum Vorteil 
des gesamten Praxisteams. 
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